
  

Ziviler Ungehorsam gegen Abschiebungen

Überregionale Zeitung verstößt nicht gegen berufsethische
Prinzipien

Eine überregionale Tageszeitung berichtet online über mögliche Formen zivilen
Ungehorsams. Anlass ist ein Video-Livestream, der zeigt, wie eine junge Schwedin
die Abschiebung eines Mannes nach Afghanistan im Flugzeug gestoppt hatte. Im
Vorspann des Berichts heißt es: „Das Asylrecht wird beschnitten, die Polizei darf
immer mehr, und die Gesellschaft reagiert rassistisch. Zeit, die Sache selbst in die
Hand zu nehmen!“ Der Artikel informiert darüber, wie Abschiebungen per Flugzeug
bzw. im Vorfeld des Fluges verhindert werden können, und über mögliches Verhalten
bei beobachteten offensichtlichen Ausweiskontrollen von Menschen aufgrund
äußerer Merkmale. Neun Leser der Zeitung wenden sich gegen die Berichterstattung
und hier besonders gegen eine Anleitung zur Verhinderung von Abschiebungen. Der
Artikel rufe aktiv zum zivilen Ungehorsam auf. Er gebe konkrete Anleitungen, um die
Durchsetzung geltenden Rechts zu verhindern. Sie warne zwar vor möglichen
Konsequenzen, rufe aber dennoch dazu auf. Die Autorin nimmt zu den Beschwerden
Stellung. Aus ihrer Sicht stellt der Artikel keinen Verstoß gegen geltende Gesetze
oder presseethische Grundsätze dar. Ihr Text sei ein zugespitzter Beitrag zur
öffentlichen Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen des zivilen Ungehorsams.
Eine konkrete Aufforderung zu Straftaten finde sich darin nicht. In der Diskussion um
die Frage, inwiefern es im Fall von Abschiebungen legitim sei, wenn einzelne Bürger
sich gegen staatliche Maßnahmen stellen, hätten sie und ihre Zeitung mit diesem
Artikel Stellung bezogen. 

Der Beschwerdeausschuss erkennt in dem Artikel keinen Verstoß gegen die in der
Präambel des Pressekodex festgehaltenen berufsethischen Prinzipien. Die
Beschwerde ist unbegründet. Die Zeitung legt dar, dass die Veröffentlichung des
Artikels juristisch nicht angreifbar sein dürfte. Ein Anstiften zu Straftaten ist aus
juristischer Sicht nicht erkennbar. Vor allem vor diesem Hintergrund stellt der
Ausschuss fest, dass die Berichterstattung auch gemäß den Anforderungen der
Präambel des Pressekodex das Ansehen der Presse wahrt. Der Begriff des zivilen
Ungehorsams ist rechtlich schwer zu fassen Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass jede Form des zivilen Ungehorsams einen Straftatbestand darstellt.
Andererseits können Handlungen des zivilen Ungehorsams nach allgemeiner
Auffassung den Zweck erfüllen, Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen und auf
diese Weise die gesellschaftliche Willensbildung zu fördern. Vor diesem Hintergrund
ist der Presse ein weiter Ermessensspielraum bei der Berichterstattung über zivilen
Ungehorsam einzuräumen. Im vorliegenden Fall verlässt die Berichterstattung diesen
Ermessensspielraum nicht. Die Autorin hat ihre Meinung geäußert, die von der



grundgesetzlich geschützten Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt ist.
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